
politik zwischen Keich und Landern skizzieren, 
wollen wir die durch die Verfassungsbestim-
mungen gegebene Ausgangsposition zu um-
reißen versuchen. Die Kompetenzen zwischen 
Reich und Ländern verteilten sich auf dem Ge-
biete des Bildungswesens wie folgt:

1. Nach Artikel 10 Abs. 2 hatte das Reich das 
Recht zur Grundsatzgesetzgebung auf dem 
Gebiete des Schul- und des Hochschul-
wesens. Das Reich durfte sich auf diesen 
Gebieten grundsätzlich nur gesetzgebe-
risch betätigen und hatte kein Verord-
nungsrecht. Die Aufsicht des Reichs be-
schränkte sich auf die Ausführung der 
Reichsgesetze durch die Länder (Artikel 15 
RV). Die Beaufsichtigung und die Verwal-
tung der Schulen blieben nach der Reichs-
verfassung Landessache.

2. Artikel 143 Abs. 1 RV bestimmte, daß 
Reich, Länder und Gemeinden bei der Bin-

dung der Jugend zusammenwirken. Dem-
nach sollte die verwaltungsmäßige Organi-
sation des öffentlichen Schulwesens von 
diesen drei öffentlichen Körperschaften be-
sorgt werden. Uber das Recht zur Grund-
satzgesetzgebung hinaus erhielt damit das 
Reich eine gewisse Zuständigkeit auch auf 
dem Gebiet der Verwaltung des Schulwe-
sens.

3. Reichsgesetzliche Regelungen waren für 
folgende Gebiete vorgesehen:
a) für die Lehrerbildung (Artikel 143 

Abs. 2 RV) und
b) für die Gliederung der öffentlichen 

Volksschulen (Artikel 146 Abs. 2 RV).

Gerade diese Bestimmungen über die Gliede-
rung des öffentlichen Volksschulwesens waren 
so wenig präzise, daß — wie erwähnt — die 
Kultusminister von vornherein Komplikatio-
nen voraussahen.

IV. Beginn der Zusammenarbeit im Reichsschulausschuß 
(Herbst 1919 bis Frühjahr 1920)

Hatten die Kultusminister die Schulartikel der 
Reichsverfassung mit starken Vorbehalten zur 
Kenntnis genommen, so waren sie anderer-
seits durchaus bereit, mit dem Reichsministe-
rium des Innern zusammenzuarbeiten. Schon 
am 22723. August 1919 trafen sich in Stuttgart 
Vertreter der Kultusministerien von Bayern, 
Hessen und Württemberg und verständigten 
sich über gemeinsame Richtlinien für weitere 
Schritte der Schulreform auf der Grundlage 
der eben verabschiedeten Reichsverfassung. 
Mit der Existenz eines „Reichsschulamtes", 
worunter die Kulturabteilung des Reichsmini-
steriums des Innern zu verstehen ist, hatten 
sie sich bereits abgefunden. Anfang September 
1919 regte Staatssekretär Becker (Preußen) an, 
in einer Vorbesprechung der Unterrichtsver-
waltungen die Marschroute auf dem Wege zur 
Reichsschulkonferenz abzustimmen. Die Be-
ratungen, zu denen auch das Reichsministe-
rium des Innern eingeladen wurde, sollten vom 
11. bis 13. September in Würzburg stattfinden. 
Sie unterblieben, weil das Reichsministerium 
nicht nur die Einladung schroff ablehnte, son-
dern sich gegen die Abhaltung der Bespre-
chung verwahrte und ankündigte, sich durch 
eine öffentliche Erklärung gegen sie wenden 
zu wollen, falls sie stattfände. Dieser Einspruch 
rief besonders bei den süddeutschen Kultus-
ministern starke Verstimmung hervor, die sich 
bei der Hochschulkonferenz in Coburg vom 

8. bis 10. September 1919 äußerte. Die dort 
anwesenden Kultusminister beschlossen, beim 
Reichspräsidenten Ebert Verwahrung gegen 
den Einspruch des Reichsministeriums des In-
nern einzulegen. Der württembergische Kul-
tusminister Heymann (MSP) wurde beauftragt, 
ein Schreiben an den Reichspräsidenten zu 
entwerfen und die Zustimmung der übrigen 
Kultusminister einzuholen. Heymann äußerte 
sich in dem Entwurf besorgt, „daß infolge eines 
derartigen Verhältnisses unter den mit der 
gemeinsamen Aufgabe der Fortentwicklung 
unseres Schulwesens betrauten Stellen im 
Reich und in den Ländern sachliche kulturelle 
Interessen, die für die geistige und sittliche 
Wiederaufrichtung unseres Volkes von größter 
Bedeutung sind, in Gefahr kommen und Not 
leiden werden. Das mit den mannigfaltigsten 
Aufgaben belastete Reichsministerium des In-
nern, dem auf dem Gebiete des Schulwesens 
jede praktische Erfahrung fehlt, ist gar nicht in 
der Lage, die ihm obliegende Aufgabe, die 
Reichsschulgesetzgebung vorzubereiten, ohne 
Mitwirkung der Einzelstaaten zu erfüllen . . . 
Darum erscheint es im höchsten Maße bedenk-
lich, wenn das Reichsministerium, das selbst 
über noch keinen ausreichenden fachmänni-
schen Apparat verfügt, die ihm freudig ange-
botene Mitarbeit der fachmännischen Verwal-
tungen der Gliedstaaten in der geschilderten 
schroffen Weise zurückweist und jede Initia-



tive dadurch lahmlegt," 26 ) Der Entwurf dieses 
Schreibens fand nicht bei allen Kultusministern 
volle Zustimmung. So unterblieb seine Absen-
dung an den Reichspräsidenten, zumal inzwi-
schen, am 22. September 1919, der Reichsmini-
ster des Innern seinerseits die Initiative ergriff 
und alle Kultusminister zu einer Vorbespre-
chung der Reichsschulkonferenz nach Berlin 
einlud, nachdem er sich zuvor mit dem preußi-
schen Kultusminister Haenisch verständigt 
hatte.
Mit diesem Schreiben wurde die Zusammen-
arbeit von Reich, Ländern und Gemeinden auf 
der Grundlage der Reichsverfassung eröffnet. 
Zugleich setzte das Reichsministerium des In-
nern die Unterrichtsverwaltungen gewisser-
maßen offiziell von der Einrichtung der Kultur-
abteilung in Kenntnis und betonte, daß es den 
größten Wert auf ein enges und vertrauens-
volles Zusammenarbeiten mit den Kultusmini-
sterien der Länder und den gemeindlichen 
Schulverwaltungen lege. Als Tagesordnung 
wurden zwei Punkte genannt: Einmal die Er-
örterung der Schulartikel der Reichsverfassung 
und zum anderen die Vorbereitung der Reichs-
schulkonferenz. Die Unterrichtsverwaltungen 
der Länder wurden gebeten, die Verfassungs-
bestimmungen zu benennen, für die baldige 
gesetzgeberische Maßnahmen für notwendig 
gehalten wurden.
Der preußische Kultusminister Haenisch hat 
sich dazu sehr eingehend geäußert. In einem 
Schreiben vom 9. Oktober 1919 umreißt er 
alle offenen Fragen aus preußischer Sicht und 
betont vor allem unter Hinweis auf Art. 143 
RV, daß eine Verwirklichung der in der Reichs-
verfassung aufgestellten neuen Grundlinien 
für die Gestaltung des Schulwesens nur mög-
lich ist, wenn das Reich sich mit bedeutenden 
Mitteln beteiligt. Sonst könne an eine Durch-
führung der Neuerungen der Reichs Verfassung 
in Preußen nicht gedacht werden. Der Umfang 
der Beteiligung des Reichs solle durch ein 
Reichsgesetz festgelegt werden. Als besonders 
dringlich werden Reichsgesetze für die Lehrer-
bildung und die Gliederung der Volksschule 
genannt. In die gleiche Richtung wiesen Stel-
lungnahmen der Unterrichtsverwaltungen Bay-
erns und Hamburgs.
Die Konferenz vom 20. bis 22. Oktober 1919 in 
Berlin ist die erste Zusammenkunft der Kul-
tusminister der Länder des Deutschen Reichs 
überhaupt. Sie war zugleich die erste Begeg-
nung zwischen den Kultusministern und dem 
Reichsministerium des Innern. Die Konferenz 
bewältigte in drei Tagen ein großes Programm. 
Dabei ging es vornehmlich um drei Komplexe: 
um die Vorbereitung der Reichsschulkonfe-
renz, die Erörterung der Verfassungsbestim-

mungen und die Gründung des Reichsschul-
ausschusses. Die Bedeutung dieser Konferenz 
lag vor allem in der Information über die ge-
gensätzlichen Standpunkte. Noch überwiegt 
die Erwartung, daß die in der Verfassung vor-
gesehenen Reichsschulgesetze in absehbarer 
Zeit verabschiedet werden könnten.

Der Teilnehmerkreis war mit 117 Personen 
ungewöhnlich groß und heterogen; reichte er 
doch auf der Länderseite vom bayerischen Mi-
nisterpräsidenten Hoffmann (der in seiner 
Eigenschaft als Kultusminister zugegen war) 
bis zu Referenten aus den Unterrichtsverwal-
tungen. Bezeichnend für die damalige Situation 
ist, daß von den anwesenden Kultusministern 
sieben Sozialdemokraten und fünf Demokraten 
waren. Von seifen des Reichs nahm außer den 
Referenten der Kulturabteilung des Reichsmi-
nisteriums des Innern auch ein Vertreter des 
Reichsfinanzministeriums teil.

Die Verhandlungen wurden vom Reichsmini-
ster des Innern, Koch-Weser (DDP), straff und 
überaus geschickt geleitet, zeitweilig auch von 
Staatssekretär Schulz. Neben den offiziellen 
Beratungen fanden drei interne Zusammen-
künfte der Kultusminister der Länder unter 
Vorsitz von Schulz statt. Bei der Eröffnung der 
Konferenz erinnerte Koch-Weser daran, daß 
die Verfassung dem Reich eine erhebliche Er-
weiterung seiner Rechte brachte. Das Reich 
wolle diese Rechte, soweit sie die Schule be-
treffen, nicht dazu gebrauchen, alle Einzelhei-
ten zu regeln. Nur für die Fragen, die unbe-
dingt einheitlich geregelt werden müßten, soll-
ten einheitliche Grundsätze aufgestellt wer-
den, Der württembergische Kultusminister 
Heymann bedauerte den späten Zusammen-
tritt dieser Konferenz: Zur Behebung der ent-
standenen Schwierigkeiten seien endlich Ta-
ten notwendig. So müßten sofort Grundsätze' 
für das vorgesehene Reichsvolksschulgesetz 
aufgestellt werden, ohne das die Länder keine 
Reformen durchführen könnten.

Bei der Aussprache über die Verfassungsarti-
kel wurden die Schwierigkeiten ihrer Verwirk-
lichung voll deutlich. Nahezu alle Probleme, 
die in den folgenden Jahren noch und noch die 
Unterrichtsverwaltungen, das Reichsministe-
rium des Innern, den Reichsschulausschuß (und 
später den Ausschuß für das Unterrichtswe-
sen), den Reichsrat und den Reichstag beschäf-
tigten, kamen hier bereits zur Sprache oder 
deuteten sich zumindest an. Ohne größere 
Schwierigkeiten einigte man sich über den Ka-

26) Hauptstaatsarchiv München, Allgemeines Staats-
archiv. MK 14906, Schreiben des Württembergi-
schen Ministeriums des Kirchen- und Schulwesens 
vom 11.9. 1919 Nr. 9376. 



talog der Fragen, die in dem „Kleinen Reichs-
schulgesetz'1 möglichst schnell geregelt wer-
den sollten: Ausführung des Artikels 146 
Abs. 2 RV, Dauer und Gestaltung der Grund-
schule und — wenn möglich — die Grund-
linien der Lehrerbildung, über die Lehrerbil-
dungsfrage gab es eine Kontroverse zwischen 
Koch-Weser und dem bayerischen Ministerprä-
sidenten Hoffmann. Koch-Weser wollte die 
Frage der Lehrerbildung später (im großen 
Reichsschulgesetz) geregelt sehen, Bayern 
drängte auf eine sofortige Regelung. Hoff-
mann, der vom braunschweigischen Kultusmi-
nister Ronneburg (DDP) unterstützt wurde, sah 
in der Neuregelung der Lehrerbildung den 
Kardinalpunkt der gesamten Schulreform, der 
nicht aufgeschoben werden könne. Schulz 
hatte bei der Beratung über die Schulartikel 
in der Nationalversammlung im Juli 1919 die 
Durchführung des Artikels 146 Abs. 2 für den 
Winter 1919/1920 in Aussicht gestellt. Koch-
Weser hoffte, die Vorlage bis zum Januar 
1920 einbringen zu können; würde jedoch die 
Lehrerbildung einbezogen, so sei zu befürch-
ten, daß dann das kleine Reichsschulgesetz 
nicht mehr vor der Reichsschulkonferenz im 
Frühjahr 1920 fertig werde. Dies war, wie 
sich herausstellte, ein durchaus realistischer 
Standpunkt. Der badische Minister Hummel 
(DDP) befürchtete einen dilatorischen Einfluß 
der Reichsschulkonferenz auf die Gesetzge-
bung der Länder.

Von großer Bedeutung für die weitere Zu-
sammenarbeit zwischen Reich und Ländern war 
der Beschluß, einen ständigen Ausschuß aus 
Vertretern der Länder zu bilden. Damit folgte 
die Konferenz einem Vorschlag von Staatsse-
kretär Schulz, den der preußische Staatssekre-
tär Becker sowie die Kultusminister Württem-
bergs, Bayerns, Mecklenburg-Schwerins und 
Hessens mit Nachdruck begrüßten. (Der Ge-
danke eines solchen Ausschusses geht auf 
Becker zurück, der ihn zuerst in seiner Denk-
schrift über die kulturpolitischen Zuständigkei-
ten des Reiches äußerte.) Dieser Ausschuß, der 
alsbald den Namen Reichsschulausschuß er-
hielt, sollte eine feste Verbindung zwischen 
den Unterrichtsverwaltungen der Länder und 
dem Reichsministerium des Innern schaffen.

Mit dem Ergebnis der Konferenz war man bei-
derseits zufrieden. In seinen Schlußworten gab 
Reichsminister des Innern Koch-Weser der 
Hoffnung Ausdruck, daß die vertrauensvollen 
Beziehungen, die sich auf dieser Konferenz 
zeigten, auch weiterhin fortbestehen werden: 
„Das Reich beanspruche die Führung, aber 
keine blinde Gefolgschaft. Es wolle sich gern 
auf die Arbeit der Länder stützen. Es werde 

Zentralisation nur da erst
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rebt, wo sie wirklich 
geboten sei." )

In diesem Sinne nahm der Reichsschulaus-
schuß Ende November 1919 seine Arbeit auf. 
Intensiv berieten eine Woche lang mehrere 
Kultusminister, leitende Beamte aller Unter-
richtsverwaltungen und die Referenten der Kul-
turabteilung des Reichsministeriums des In-
nern. Auch die kommunalen Spitzenverbände 
wirkten mit. Die Beratungen leitete zumeist 
Staatssekretär Schulz. Vor der Reichsschul-
konferenz kam es am 24./25. Februar 1920 
zu einer zweiten Tagung des Reichsschulaus-
schusses.
Zunächst ging es um die Vorbereitung der 
Reichsschulkonferenz, über die man sich bei 
der ersten Tagung in den Grundzügen einigte. 
Hauptziel der Schulpolitik des Reichs in der 
Anfangsphase der Zusammenarbeit mit den 
Ländern war die Vorbereitung der Reichs-
schulgesetze, also des Grundschul-, des Volks-
schul-, des Lehrerbildungs- und des Berufs-
schulgesetzes. Politisch vorrangig waren die 
beiden erstgenannten Gesetze. Es zeugt vom 
Willen zur Zusammenarbeit von Reich und 
Ländern, daß sie sich gemeinsam im Reichs-
schulausschuß bemühten, Gesetzentwürfe vor-
zubereiten.

Sehr zügig verständigten sich beide Seiten 
über den Entwurf des Grundschulgesetzes. 
Seit Jahrzehnten wurde im Zusammenhang 
mit dem Gedanken der Einheitsschule eine 
allgemeine Grundschule gefordert. Dabei war 
die Vorstellung eines gemeinsamen Unter-
baus kaum umstritten. Ohne größere Ausein-
andersetzungen war es bereits der National-
versammlung gelungen, die Einrichtung der 
Grundschule in der Reichsverfassung zu ver-
ankern (Art. 146 Abs. 1). Offen war die Dauer 
der Grundschule geblieben; Länder und Reich 
einigten sich auf vier Jahre. Den Ländern mit 
einer größeren Zahl öffentlicher Vorschulen 
lag besonders an einer Regelung des Abbaus 
dieser Einrichtungen. Der Gesetzentwurf wur-
de Ende November 1919 im Reichsschulaus-
schuß fertiggestellt. Im Februar 1920 wurde er 
im Reichsrat, Anfang März in der National-
versammlung eingebracht und von dieser in 
dritter Lesung am 19. April 1920 gegen die 
Stimmen der Deutschnationalen Volkspartei 
verabschiedet. Das Gesetz brachte die Fest-
legung der Dauer der Grundschule auf vier 
Jahre (§ 1). Weitere Bestimmungen regelten 
den Abbau der öffentlichen Vorschulen und 
Vorschulklassen, der spätestens zu Beginn des

27) Staatsarchiv Hamburg. Akten der Oberschul-
behörde. Vorgang 114 b, Bd. I. Niederschrift über 
die Vorbesprechung zur Reichsschulkonferenz vom 
20.—22. Oktober 1919, S. 28.



Schuljahres 1924/25 abgeschlossen sein sollte. 
Für private Vorschulen und Vorschulklassen 
konnte die völlige Auflösung bis zum Beginn 
des Schuljahres 1929/30 aufgeschoben werden 
(§2).

Die innere Gestaltung und die Lehrziele der 
Grundschule sowie die Durchführung des Ge-
setzes wurden in Richtlinien geregelt, die teils 
nach vorheriger Beratung mit dem preußischen 
Kultusministerium vom Reichsminister des In-
nern erlassen (Februar 1921), teils im Reichs-
schulausschuß abgestimmt wurden (April 1923). 

Mit dem Grundschulgesetz war der erste ent-
scheidende Schritt zur Demokratisierung des 
Bildungswesens getan. Das schnelle Zustande-
kommen dieses Gesetzes ist mit auf die gründ-
liche Vorbereitung des Entwurfs im Reichs-
schulausschuß und die Mitarbeit der Länder 
zurückzutühren. Im Reichsrat warf Preußen 
zwar die Frage auf, ob und in welchem Um-
fang sich das Reich an den Kosten der Re-
form beteiligen werde, doch klammerte man 
die Kostenfrage schließlich aus. Auch dies er-
wies sich als Vorteil für die schnelle Verab-
schiedung des Gesetzes, führte aber in den 
folgenden Jahren mehrfach zu Auseinander-
setzungen zwischen Preußen und dem Reich. 
Auf die Grundschulnovellen von 1925 und 
1927 kommen wir später zu sprechen.

V. Die Reichsschulkonferenz 1920
Die Reichsschulkonferenz vom 11. bis 19. Juni 
1920 dürfte mit mehr als 600 Teilnehmern die 
bis dahin größ
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te Konferenz pädagogischer 
Sachverständiger auf deutschem Boden ge-
wesen sein. Eduard Spranger, einer der Be-
richterstatter zum Thema Lehrerbildung, 
nannte sie später eine „achttätige Massen-
schlacht" ).
Wie schon der Name sagt, handelt es sich 
um eine Veranstaltung des Reichs; doch ar-
beiteten Reich und Länder — insbesondere das 
preußische Kultusministerium und das Reichs-
ministerium des Innern — bei der Vorberei-
tung, Durchführung und bei dem Versuch der 
Aufarbeitung der Ergebnisse der Reichsschul-
konferenz eng zusammen.
Der Gedanke der Reichsschulkonferenz ent-
stand während des Ersten Weltkrieges. Auf 
Initiative des sozialdemokratischen Reichs-
tagsabgeordneten Heinrich Schulz, des spä-
teren Staatssekretärs, empfahl im Frühjahr 
1917 die Sozialdemokratische Partei im Reichs-
tag die Einberufung einer Reichsschulkonfe-
renz durch den Reichskanzler nach Beendigung 
des Krieges. Der Hauptausschuß des Reichs-
tages nahm eine entsprechende sozialdemo-

Die Beratungen über Lehrerbildungs- und Be* 
rulsschulfragen, vor allem über das zu er-
lassende Reichsvolksschulgesetz kamen vor 
der Reichsschulkonferenz 1920 nicht mehr zum 
Abschluß. Dies lag nicht am Mangel an gutem 
Willen auf Seiten der Länder, sondern vor 
allem an der Schwierigkeit der Materie. Das 
ursprüngliche Ziel der Reichsregierung, das 
Reichsvolksschulgesetz bis zum Winter 1919/20 
in der Nationalversammlung einzubringen, 
ließ sich nicht verwirklichen.

Daneben erörterte der Reichsschulausschuß 
einige politisch mehr zweitrangige Fragen, so 
die Auflösung der Reichsschulkommission und 
den Wegfall der Berechtigung zum Einjährig-
Freiwilligen-Dienst. Damit kam das Problem 
des Berechtigungswesens erstmals auf die Ta-
gesordnung, das bis zum Ende der Weimarer 
Republik die Unterrichtsverwaltungen und 
das Reichsministerium des Innern ständig be-
schäftigen sollte. Auch die Frage der Recht-
schreibereform — ein heute noch aktuelles 
Thema — stand schon damals zur Debatte.

Sieht man vom Reichsgrundschulgesetz ab, so 
war es nicht gelungen, die zentralen Fragen 
der Schulreform, vornehmlich die Gliederung 
des Volksschulwesens und die Lehrerbildung, 
wie ursprünglich beabsichtigt, noch vor der 
Reichsschulkonferenz zu regeln.

kratische Resolution an. Das Plenum lehnte 
jedoch diesen Antrag ab.
Nach der Revolution regte am 1. Dezember 
1918 die preußische Regierung auf Antrag des 
preußischen Kultusministeriums beim Reichs-
ministerium des Innern die Einberufung einer 
Schulkonferenz an. Dies wandte sich darauf-
hin am 4. Januar 1919 an die Länder und in-
formierte sie von der Absicht, 1919 eine 
Reichsschulkonferenz einzuberufen. Hervor-
zuheben ist, daß sich noch vor Zusammen-
treten der Verfassunggebenden Nationalver-
sammlung und vor einer verfassungsmäßig 
verankerten Zuständigkeit des Reichs auf dem 
Gebiet des Bildungswesens Preußen und das 
Reich gemeinsam um die Vorbereitung einer 
Schulkonferenz bemühten.
Das Schreiben von Anfang Januar 1919, mit 
dem das Reichsministerium des Innern von 
den Ländern Vorschläge über Umfang und 
Art der Fragen sowie den Teilnehmerkreis 
erbat, war sehr vorsichtig abgefaßt. Das 
Reichsministerium betonte, es liege ihm fern,

28) Aloys Fischer: Leben und Werk, München 1950 
Bd. I, S. 219.



„eine schroffe und unorganische Vereinheit-
lichung des deutschen Bildungswesens ins 
Auge zu fassen". Damit sei aber durchaus die 
Überzeugung vereinbar, „daß gerade die ge-
genwärtige gefährdete St
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ellung Deutschlands 
unter den führenden Kulturnationen unbe-
dingt zu einer einheitlicheren nationalen Kul-
turpolitik drängt, vor allem aber, daß ein 
stärkeres Maß von organisatorischer Verein-
heitlichung und damit Vereinfachung schon 
unter den Gesichtspunkten der Ökonomie der 
Kräfte und der Geldmittel als gebieterische 
Forderung der jetzigen Lage erscheint“ ).

Die Länder äußerten sich positiv. Der ur-
sprüngliche Plan des Reichsministeriums, die 
Konferenz im Anschluß an die Verhandlun-
gen der Verfassunggebenden Nationalver-
sammlung einzuberufen, ließ sich wegen der 
zeitraubenden Vorbereitungen nicht verwirk-
lichen. Im Oktober 1919 sah Staatssekretär 
Schulz sehr realistisch, daß in psychologischer 
Hinsicht der eigentliche Moment für die 
Reichsschulkonferenz bereits verstrichen war. 
Schulz hielt es aber für unmöglich, vollkom-
men auf sie zu verzichten.

Die Konferenz sollte — taktisch gesehen — 
in der Anfangsphase der Reichsschulpolitik 
die Funktion haben, in einer Generaldiskus-
sion aller führenden deutschen Pädagogen 
Klarheit über die Weiterentwicklung des ge-
samten Bildungswesens zu gewinnen oder, 
wie sich der preußische Kultusminister Hae-
nisch ausdrückte, Ordnung „in das wild gä-
rende Chaos der Reformpläne" zu bringen30). 
Die Erwartungen, die das Reichsministerium 
des Innern und die Unterrichtsverwaltungen 
der Länder mit der Reichsschulkonferenz ver-
banden, waren unterschiedlich. Staatssekretär 
Schulz meinte, daß die Beschlüsse der Reichs-
schulkonferenz gewissermaßen das Urmaterial 
für die künftige Reichsschulgesetzgebung bil-
den sollten. Wie hochgespannt die Erwar-
tungen selbst erfahrener Pädagogen und 
Schulverwaltungsfachleute waren, zeigt die 
Vorstellung des Hamburger Schulrats Dr. Um-
lauf, die Reichsschulkonferenz müsse auch 
Gesetzesvorlagen ausarbeiten. Nüchterner 
schätzte der preußische Staatssekretär Becker 
die zü erwartenden Ergebnisse ein: Die Be-
schlüsse der Reichsschulkonferenz könnten nur 
konsultative, keine staatsrechtliche Bedeu-
tung haben.

29) Die Reichsschulkonferenz 1920. Ihre Vorge-
schichte und Vorbereitung und ihre Verhandlun-
gen. Amtlicher Bericht, erstattet vom Reichsmini-
sterium des Innern. Leipzig 1921, S. Hf.
30) Konrad Haenisch: Neue Bahnen der Kulturpoli-
tik. Aus der Reformpraxis der deutschen Republik. 
Stuttgart 1921, S. 59.
31) Vgl. Anmerkung 27.

Die Konferenz wurde von Reich und Ländern, 
unter Mitwirkung von Vertretern der Gemein-
den, sorgfältig vorbereitet. Mit dem bereits 
erwähnten Rundschreiben vom 22. September 
1919 lud der Reichsminister des Innern die 
Landesregierungen zu einer Vorbesprechung 

ein. Diese fand — wie berichtet — als Kon-
ferenz der Kultusminister der Länder vom 
20. bis 22. Oktober 1919 im Reichsministe-
rium des Innern in Berlin statt. Die von Preu-
ßen und dem Reich gemeinsam vorgelegten 
Leitsätze für die Reichsschulkonferenz wurden 
eingehend diskutiert. Die Tendenz dieser Leit-
sätze wird durch die Worte charakterisiert, 
mit denen sie der bekannte Reformpädagoge 
Geheimrat Reinhardt vom preußischen Kultus-
ministerium der Konferenz erläuterte: „Es lie-
ge ihnen das Bildungsideal der neuen Zeit zu-
grunde. Das Arbeitsprinzip habe in den Mit-
telpunkt allen Unterrichts zu treten. Die Be-
rufsbildung müsse mit in die Schule ausge-
nommen und mit dem einstigen Ideal der all-
gemeinen Bildung verschmolzen werden. 
Selbstbestimmung und Selbstverwaltung seien 
an die Stelle einer zu starken Betonung der 
Autorität zu setzen. Das deutsche Wesen ver-
lange einen differenzierten Aufbau der Schule; 
aber dieser müßte zusammengehalten werden 
durch die gleiche grundsätzliche Haltung ge-
genüber dem Unterricht. Die Erziehung zum 
deutschen Charakter, nicht zum allgemein 
menschlichen, stehe voran; nur so würden wir 
zur inneren Einheit unseres Volkstums ge-
langen. Alle Kinder des Volkes müßten Ge-
legenheit haben, das zu werden, wozu sie 
taugten. Auch die Lehrer müssen die Schulen 
mitverwalten. Die Frage der kollegialen Schul-
leitung sei auf
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s engste mit dem Wesen und 
dem Gesamtplan unserer neuen Schule ver-
knüpft." )

Die auf April 1920 anberaumte Konferenz 
mußte infolge des Kapp-Putsches vertagt wer-
den. So fand sie erst nach den Reichstagswah-
len in der Zeit vom 11. bis 19. Juni 1920 im 
Reichstag statt. Diese Wahlen brachten starke 
Verluste für die Sozialdemokraten und die 
Deutschen Demokraten — die beiden Parteien, 
die vor allem seit der Revolution die Schul-
reform vorangetrieben hatten. Das Wahl-
ergebnis dürfte nicht ohne Rückwirkungen auf 
die Atmosphäre der Reichsschulkonferenz ge-
blieben sein.

Bei der Reichsschulkonferenz handelte es sich 
nicht um eine wissenschaftliche Fachtagung. 
Viele Teilnehmer waren Interessenvertreter 
von Vereinen und Verbänden. Die Zahl der 
Delegierten von Reich und Ländern — also der 
Vertreter der Verwaltungen — betrug etwa 



ein Viertel der 600 Teilnehmer. 229 Personen 
vertraten 95 pädagogische Standesverbände, 
Berufsvereinigungen usw. Die restlichen Teil-
nehmer entfielen auf Jugendverbände, bil-
dungspolitische, religiöse, kirchliche und welt-
anschauliche Vereinigungen. Alle Schularten 
waren vertreten. Die politischen Parteien wur-
den als solche nicht berücksichtigt.

Die mitunter heißen Debatten zu Themen wie 
Einheitsschule, 4- oder 6jährige Grundschule, 
technische Vereinheitlichung des Schulwesens, 
Lehrerbildung und Arbeitsunterricht — um 
nur die wichtigsten zu nennen — können hier 
nicht geschildert werden. Die hochpolitische 
Frage der konfessionellen Gliederung der 
Volksschule wurde bei der Konferenz mit Ab-
sicht ausgeklammert. Die Zusammenarbeit von 
Reich und Ländern stand insbesondere bei 
den Tagesordnungspunkten: „Techni
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sche Ver-
einheitlichung des Schulwesens im Reiche" 
und „Verwaltung des öffentlichen Schulwe-
sens" zur Debatte. Jeweils drei Berichterstat-
ter legten zu diesen beiden Tagesordnungs-
punkten Leitsätze und Berichte vor. Sie schil-
derten die historische Entwicklung und mach-
ten Vorschläge für eine Neuregelung. Darüber 
wurde im 13. und 14. Ausschuß sowie im Ple-
num beraten. Die von diesen beiden Ausschüs-
sen erarbeiteten Leitsätze bewegen sich im 
Rahmen der Verfassungsbestimmungen, beto-
nen jedoch den Gedanken der Reichseinheit 
im Schulwesen. Einschränkend heißt es aller-
dings: „In den Ländern bewährte Einrichtun-
gen sind, soweit es mit der Einheitlichkeit 
irgendwie verträglich ist, zu schonen." ) Ein 
solcher Satz erinnert an das Orakel in Delphi.

Die Leitsätze des 14. Ausschusses enthalten 
einen Katalog der reichsgesetzlich und reichs-
einheitlich zu regelnden Gebiete (Lehrerbil-
dung; Mindestmaß des Schulzieles, der Schul-
art; Durchlässigkeit zwischen den Schularten 
mit dem Ziel: Verwirklichung der Einheits-
schule; einheitlicher Schuljahrsbeginn; einheit-
liche Bezeichnungen; gegenseitige Anerken-
nung der Lehramtszeugnisse; einheitliche 
Schulstatistik). Diese Maßnahmen sollten durch 
ein „selbständiges Reichsschulamt" vorbe-
reitet werden, zu dem die Kulturabteilung im 
Reichsministerium des Innern ausgebaut wer-
den sollte. Dem Reichsschulamt sollte ein 
ständiger Reichsschulrat (Reichsschulbeirat) an 
die Seite gestellt werden. Mit diesen Vor-
schlägen setzte sich die Konzeption des Deut-
schen Lehrervereins durch. Realistisch war der 
Vorschlag, auf den Gebieten, die in abseh-
barer Zeit durch eine Rahmengesetzgebung 
nicht geordnet werden könnten, den Weg der 
gegenseitigen Annäherung durch freie Ver-
ständigung zu suchen. Die Verantwortung 

des Reichs, einen Teil der Kosten des Schul-
wesens zu tragen, hob der 14. Ausschuß in 
seinen Leitsätzen besonders hervor; und zwar 
sollte sich das Reich an den Schulunterhal-
tungskosten der Länder mit Reichszuschüssen 
beteiligen.

Bei aller Absicherung der Mitwirkung der 
Länder in der Schulverwaltung sind in den 
eben skizzierten Leitsätzen die Grundtöne 
eines verstärkten unitarischen (zentralisti-
schen) Schulsystems unüberhörbar. Es hat an 
Gegenstimmen und Warnungen auf der 
Reichsschulkonferenz nicht gefehlt. Zwei baye-
rische Stimmen seien hier zitiert. So wandte 
sich z. B. Kerschensteiner gegen Zentralis
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mus 
und Uniformierung mit den Worten „Man 
kann die . . . historisch gewordenen Bildungs-
organisationen nicht in Scherben schlagen und 
nun auf dem Trümmerfeld ein völlig neues, 
aus Ideen gewebtes Bildungswesen errich-
ten." ) Kerschensteiner schlug vor, zunächst 
den Weg des Versuchs zu gehen und regte an, 
daß die künftige Reichsschulgesetzgebung das 
Schulwesen nicht in enge Fesseln legen, son-
dern ihm soweit als möglich Gestaltungsfrei-
heit geben und den Weg für Versuche frei-
machen sollte. In eine ähnliche Richtung weist 
die Feststellung des Nürnberger Stadtschul-
rats Weiß: „Nichts könnte weite Volksteile 
dem Einheitsgedanken mehr entfremden als 
der Versuch, etwa von Berlin aus Kunst- und 
Wissenschaftspflege kommandieren zu wollen. 
Ein Land, das Zentralpunkte kulturellen Le-
bens wie München, Dresden, Stuttgart, Ham-
burg, Köln, Nürnberg usw. besitzt, das in 
jedem einzelnen Gliedstaat ein eigenartiges, 
hochentwickeltes Schul- und Bildungswesen 
hat entstehen sehen, kann und darf nicht nach 
französischer Methode auf kulturellem Gebiet 
verwaltet werden. Das Reichsschulamt . . . hat 
vielmehr die Aufgabe, unser Schul- und Bil-
dungswesen innerlich und äußerlich grund-
sätzlich s
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o zu vereinheitlichen, daß landsmann-
schaftliche Ausprägung der Bildungsarbeit 
auch weiter ermöglicht ist." )

Auf die Frage nach dem politischen Ertrag der 
Reichsschulkonferenz läßt sich schwer eine prä-
zise Antwort geben. Für die weitere Zusam-
menarbeit von Reich und Ländern war sie auf 
mehreren Gebieten richtungweisend. Dies 
gilt besonders für den Entwurf eines Reichs-
berufsschulgesetzes und in eingeschränkterem 
Maße auch für den Entwurf eines Reichslehrer-
bildungsgesetzes. Auch zwei vom Reichsschul-
ausschuß verabschiedete Entschließungen über *

32) Die Reichsschulkonferenz 1920, S. 845.
33) A. a. O. S. 455.
34) A. a. O. S. 352.



Staatsbürgerkunde sowie über Schule und 
Heimat basieren auf Vorarbeiten der Reichs-
schulkonferenz. Das gleiche gilt für die Ver-
einbarung über die Einführung des Arbeits-
unterrichts in den Schulen. Dennoch ist die 
Feststellung Schorbs zutreffend, daß es der 
Konferenz nicht gelang, eine Grundlage für 
ein anschließendes Schulerneuerungs- und 
-Vereinheitlichungswerk des Reichs zu schaf-
fen35 ). Ein durchgreifender Reformprozeß 
kam — sieht man von der kurzlebigen Thü-
ringer Einheitsschule ab — in keinem Land 
durch sie in Gang oder wurde durch sie be-
schleunigt. Die Konferenz machte allseits deut-
lich, daß ein einheitliches deutsches Schul-
wesen auf dem Wege über eine Sachverstän-
digentagung nicht erreichbar war.

35) Alfons Otto Schorb, Volker Fritzsche: Schul-
erneuerung in der Demokratie. Stuttgart 1966, 
S. 33.
36) Herman Nohl: Pädagogik aus dreißig Jahren. 
Frankfurt/Main 1949, S. 21.
37) Niederschrift über die 3. Tagung des Reichs-
schulausschusses vom 27.—30. Oktober 1920, S. 25.

Herman Nohl schrieb 1926: „Wer auf der 
Reichsschulkonferenz war . . ., der weiß, daß 
unsere pädagogischen Bewegungen von außen 
angesehen genau so zerrissen und wider-
spruchsvoll sind, wie unser übriges soziales 
und geistiges Leben. Auch hier stehen die 
Vertreter der einzelnen Richtungen nebenein-
ander wie auf dem Jahrmarkt die Drehorgeln, 
jeder schreit so laut wie möglich sei
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n Lied. . . . 
Die Folge der Reichsschulkonferenz war denn 
auch ein tiefes Mißbehagen. Weil hinter dieser 
Menge kein gemeinsames Ideal sichtbar wurde, 
das ihre Verhandlungen leitete, ist sie klang-
los verschwunden." ) Was blieb, ist ein mehr 
als tausend Seiten umfassender amtlicher Be-
richt, der die Vielfalt der pädagogischen Rich-
tungen zu Beginn des dritten Jahrzehnts in 
Deutschland dokumentiert. Seine Lektüre läßt 
erkennen, wie stark eine konservative Grund-
stimmung sich selbst in dieser „Reformzeit" 
Gehör zu verschaffen wußte (und wie beschei-
den die pädagogischen und schulorganisato-
rischen Fortschritte in der Bundesrepublik bis 
heute seit 1920 sind).

Der Reichsschulausschuß beschäftigte sich in 
seiner 3. Tagung (Oktober 1920) mit den Ergeb-
nissen der Reichsschulkonferenz. Staatssekre-
tär Schulz führte aus, die Ergebnisse der 
Reichsschulkonferenz, deren Plenum keine Be-
schlüsse faßte, sollten von Fall zu Fall gewer-
tet werden, wenn die Reichs- oder Landes-
gesetzgebung an die Regelung irgendeiner 
Schulmaterie herangehe. Nach Auffassung von 
Schulz sollten solche Aufgaben, die — wie 
z. B. die Regelung des einheitlichen Beginns 
des Schuljahres und des Berechtigungswesens 

— in ihrer Durchführung kaum finanzielle Fol-
gen haben, in erster Linie vom Reichsmini-
sterium des Innern berücksichtigt werden.

Der württembergische Vertreter Dr. Löffler ver-
mißte einen Stufenplan, wie und in welcher 
Reihenfolge die Ergebnisse und Beratungen 
der Reichsschulkonferenz im Laufe der näch-
sten Monate oder Jahre ausgewertet werden 
sollten. Dabei handele es sich durchaus nicht 
immer um gesetzliche Regelungen. Dort, wo 
keine gesetzliche Regelung in Betracht komme, 
sollten Vereinbarungen getroffen werden, weil 
ein selbständiges Vorgehen der Länder zu 
einer Verworrenheit des Schulwesens führe, 
die größer würde als je zuvor. Dieser Gefahr 
müsse mit aller Entschiedenheit begegnet wer-
den. In ähnliche Richtung ging ein Fünfpunkte-
Katalog der Hamburger Oberschulbehörde. In 
seiner Antwort betonte Staatssekretär Schulz: 
„Auf dem Gebiete der Schulgesetzgebung hat 
das Reich seinerseits nicht gedrängt; vielmehr 
sind wir der Ansicht, daß der Anstoß zu ge-
setzgeberischen Maßnahmen im allgemeinen 
von den Ländern aufgrund eines sich aus der 
Praxis ergebenden Bedürfnisses auszugehen 
haben wird. 
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Von besonderer Bedeutung wer-
den hierbei die Verhandlungen des Reichs-
schulausschusses sein, die uns die Möglichkeit 
geben, in ständiger Fühlung mit den Unter-
richtsverwaltungen zu bleiben. Wenn wir mit 
Vereinbarungen auskommen können ..., so 
sind wir durchaus einverstanden. Allerdings 
müssen dann die hier gemeinsam ausgearbei-
teten und angenommenen Vereinbarungen 
auch bindende Kraft für die Länder haben; es 
darf nicht ein Land über die hier gefaßten 
Beschlüsse hinausgehen. . . . Selbstverständlich 
werden wir auch unsererseits zu prüfen haben, 
ob nicht von Reichs wegen ein Anlaß gegeben 
ist, auf dem einen oder anderen Gebiete ge-
setzgeberisch oder in anderer Weise vorzu-
gehen." )

Auch im Reichstag wurde damals der Wunsch 
nach einer Übersicht über die schulgesetzlichen 
Pläne des Reichsministeriums des Innern laut.



VI. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit im Reichsschul-
ausschuß 1920—1923 und ihr Scheitern

Bis zum Herbst 1920 waren die gemeinsamen 
Vorarbeiten von Reich und Ländern an den 
Reichsschulgesetzentwürfen — dem Volks-
schul-, dem Lehrerbildungs- und dem Berufs-
schulgesetz — weithin abgeschlossen. Von 
den Entwürfen wurde nur das Volksschul-
gesetz als Regierungsvorlage im Reichsrat und 
Reichstag eingebracht. Es kam zu langwierigen 
Verhandlungen im Bildungsausschuß des 
Reichstags. Eine Verständigung der Parteien 
ließ sich nicht erzielen. Zwischen Reich und 
Ländern war vor allem die Frage offen, wer 
die Kosten für die Durchführung des Gesetzes 
zu tragen habe. Die Regierungsvorlage hatte 
dieses Problem ausgeklammert. Der Reichsrat 
hingegen bestand darauf, daß zwei Drittel 
der Kosten den Ländern vom Reich erstattet 
werden sollten.

Auch über die Entwürfe eines Lehrerbildungs-
gesetzes und Berufsschulgesetzes wurde zwi-
schen 1921 und 1923 mehrfach im Reichskabi-
nett beraten. Das Reich wäre aufgrund von 
§ 52 des Landessteuergesetzes von 1920 ver-
pflichtet gewesen, sich an den Kosten der Re-
formen zu beteiligen. Da sich die Finanzlage 
des Reichs im Zuge der Inflation ständig ver-
schlechterte, erhob der Reichsfinanzminister 
stets gegen die Gesetzentwürfe Einspruch und 
setzte sich gegen den Reichsminister des In-
nern durch. Zwischen 1920 und 1923 zeigte 
sich immer deutlicher, daß das ganze von 
Reich und Ländern gemeinsam vorbereitete 
Reformwerk, das die Verfassungsbestimmun-
gen im Volksschulwesen, in der Lehrerbildung 
und im Berufsschulwesen schrittweise verwirk-
lichen sollte, ins Stocken geriet. Damit gab 
das Reich die Führungsrolle preis, die ihm in 
der Bildungspolitik durch die Verfassung auf-
getragen wurde.

Der Reichsschulausschuß bewältigte in seinen 
letzten vier Sitzungen vom Herbst 1920 bis 
zum Frühjahr 1923 ein umfangreiches Arbeits-
programm Dabei lag der Schwerpunkt mehr 
auf schultechnischem Gebiet, z. B. Fragen wie: 
einheitliche Bezeichnung der Schulen, Klassen 
und Lehrer; Ferienordnung; Schuljahrbeginn; 
Erziehungsbeihilfen. Im Vordergrund stand die 
Bemühung um Richtlinien für die innere Ge-
staltung der Grundschule, die Neuordnung der 
Mittelstufe des allgemeinbildenden Schulwe-
sens und seiner Abschlüsse sowie die Reform 
der Höheren Schule.

Anfang des Jahres 1921 kam es zu einem 
Schriftwechsel zwischen dem württembergi-
sehen Kultusminister von Hieber (DDP), der 

zugleich Ministerpräsident seines Landes war, 
und dem Reichsminister des Innern, Koch-
Weser, über die wichtigsten Fragen der Schul-
reform. Württemberg drängte auf eine baldige 
Regelung, sei es durch Reichsgesetz, sei es 
durch Vereinbarung der Länder, damit die 
Schulreform wirklich in Gang komme. Beson-
ders dringlich sei eine Regelung der Lehrer-
bildung, des Berufsschulwesens, der Schulty-
pen und Zielforderungen der Höheren Schu-
len, der Stellung der Mittelschulen und die 
Schaffung einer Mittleren Reife. Koch-Weser 
betonte in seiner Antwort, das Reich habe sich 
bemüht, die Frage der Schulreform nach ihrer 
Dringlichkeit planmäßig zu bearbeiten. Die be-
grenzte Verwirklichung der Pläne sei in erster 
Linie auf die finanziellen Schwierigkeiten zu-
rückzuführen. Das Reichsministerium des In-
nern teile die Auffassung Württembergs, daß 
sich die gesetzlichen Maßnahmen des Reichs 
darauf beschränken sollten, Grundsätze aufzu-
stellen. Schon wegen der verschiedenartigen 
Verhältnisse sei eine weitgehende Bewegungs-
freiheit der Länder notwendig. Auch das 
Reichsministerium des Innern hielt den Ab-
schluß von Vereinbarungen unter Mithilfe des 
Reichsschulausschusses für außerordentlich er-
wünscht.

Dieser Weg der Vereinbarungen ist bis 1923 
nur mit begrenztem Erfolg beschritten worden. 
Immerhin kamen Vereinbarungen über die 
einheitliche Festlegung des Schuljahrbeginns 
auf das Frühjahr, die Dauer der Schulferien, 
die Einführung des Arbeitsunterrichts sowie 
Richtlinien über die Zielbestimmung und in-
nere Gestaltung der Grundschule zustande. 
Besondere Bedeutung kommt der Vereinba-
rung über Schulversuche mit Aufbauschulen 
zu. Hier waren vor allem auch Bedenken der 
Hochschulseite zu überwinden. Die Zustim-
mung Bayerns zur Aufbauschule war jedoch 
nicht zu gewinnen. Mehrfach wurde der An-
trag Hamburgs erörtert, die Dauer der Höhe-
ren Schule auf 8 Jahre festzulegen, d. h. die Ge-
samtschulzeit, die sich vor allem in Nord-
deutschland durch die Einführung der Grund-
schule für Gymnasiasten erhöht hatte (vorher 
in der Regel 3 + 9, jetzt 4 + 9 Jahre), um ein 
Jahr zu kürzen. Die Neufassung der Vereinba-
rung über die gegenseitige Anerkennung der 
Reifezeugnisse der Höheren Schulen ermög-
lichte eine freiere Gestaltung der Oberstufe, die 
in den Grundzügen den Bestimmungen der 
Saarbrücker Rahmenvereinbarung der Kultus-
ministerkonferenz von 1960 vorgreift. Die Be-
mühungen des Reichs um eine Neuordnung des 



Höheren Schulwesens wurden in einer Denk-
schrift zusammengefaßt, die am 5. Januar 1923 
vom Reichsminister des Innern dem Reichstag 
vorgelegt wurde. Auffällig ist, daß Fragen des 
beruflichen Schulwesens — abgesehen von 
dem Entwurf eines Reichsberufsschulgesetzes 
— im Reichsschulausschuß kaum zur Sprache 
kamen.

Alle diese Vereinbarungen bemühten sich um 
eine begrenzte Vereinheitlichung auf Teilge-
bieten des Schulwesens. Die Weiterarbeit des 
Reichsschulausschusses hing vor allem davon 
ab, ob und in welchem Maße es der Reichs-
regierung gelang, die Reichsschulgesetzent-
würfe über die parlamentarischen Hürden zu 
bringen. Dies ist bekanntlich nicht geglückt, 
was sich zugleich nachteilig auf die Stellung 
des Reichsschulausschusses auswirkte.

Die Beendigung der Arbeit des Reichsschul-
ausschusses mit der 6. Sitzung im Februar 1923 
geht auf eine bayerische Initiative zurück. 
Bayern entsandte zu dieser Tagung keine Ver-
treter, da zum gleichen Zeitpunkt die Haus-
haltsberatungen im bayerischen Landtag statt-
fanden. Diesen Anlaß benutzte der bayerische 
Kultusminister Matt (BVP) und äußerte sich 
kritisch zur bisherigen Arbeit des Reichsschul-
ausschusses. Matt schlug vor, von Reichs we-
gen nur dann die der Zuständigkeit der Län-
der vorbehaltenen Unterrichtsangelegenheiten 
im Reichsschulausschuß aufzugreifen, wenn die 
Länder an einer gemeinsamen Regelung inter-
essiert seien.

Zu diesem bayerischen Schritt nahmen der 
preußische, hessische und württembergische 
Kultusminister Stellung. Sie schlossen sich den 
kritischen Erwägungen weithin an, befürwor-
teten jedoch den Fortbestand des Ausschusses. 
Dennoch schlief für die Dauer von anderthalb 
Jahren die Zusammenarbeit zwischen Reich 
und Ländern auf dem Gebiete des Schulwesens 
nahezu ein. Sicher spielte die Verschlechte-
rung der Finanzlage und damit die Aussichts-
losigkeit von Reformen eine nicht unerheb-
liche Rolle. Anfang 1924 erklärte sich das 
Reich grundsätzlich bereit, das Bildungswesen 
den Ländern zu überlassen. So heißt es in § 42 
der dritten Steuernotverordnung vom 14. Fe-
bruar 1924, daß „die Aufgaben . . . des Schul-
und Bildungswesens . . . den Ländern nach 
Maßgabe näherer reichsrechtlicher Vorschrif-
ten zu selbständiger Regelung und Erfüllung 
überlassen werden" 38). Dies war vor allem 
ein Erfolg der Bemühungen der Länder-Finanz-
verwaltungen, die sich mehrfach nachdrücklich 
gegen jedwede Betätigung des Reichs auf 
schulpolitischem Gebiet aussprachen, sofern 
nicht das Reich zugleich die Kosten übernähme.

Damit fiel die schulpolitische Initiative den 
Ländern zu. Schon vorher hatten einzelne Län-
der kurz- oder langfristig mit der Vorberei-
tung von Reformen begonnen, die sich auf 
Teilgebiete oder das gesamte öffentliche Schul-
wesen erstreckten. Dafür zwei Beispiele: Das 
thüringische Einheitsschulgesetz vom 24. Fe-
bruar 1922 und die Reform der preußischen 
Höheren Schulen, die mit dem Namen Richert 
verbunden ist.

Das 1920 aus sieben Kleinstaaten gebildete 
Land Thüringen wies als Folgeerscheinung der 
Kleinstaaterei eine bunte Vielgestaltigkeit im 
Schulwesen auf. Die sozialistische Landes-
regierung schritt mit dem Einheitsschulgesetz 
vom 24. Februar 1922 zu einer Neuordnung, 
bei der zum erstenmal in einem deutschen 
Land die vertikale Gliederung durch eine mehr 
horizontale Stufung abgelöst wurde. An die 
4jährige Grundschule sollten künftig nur zwei 
Schularten anschließen: die Deutsche Ober-
schule und die Real-Unterschule (Kl. 5—7). 
Die humanistischen Gymnasien sollten besei-
tigt, die Zahl der Fremdsprachen eingeschränkt 
werden; eine stärkere Differenzierung war 
erst ab Klasse 8 vorgesehen. Als die Neuwah-
len Anfang des Jahres 1924 den rechtsstehen-
den Parteien eine Mehrheit im thüringischen 
Landtag brachten, wurde diese Reform weit-
gehend rückgängig gemacht.

Die von dem preußischen Ministerialrat Hans 
Richert als Referenten für das Höhere Schul-
wesen eingeleiteten Reformen können hier 
nicht eingehend geschildert werden. Richert 
wollte die Idee der nationalen Bildungseinheit 
über eine Neugestaltung der Bildungsziele und 
-Inhalte, weniger durch organisatorische Refor-
men verwirklichen. Die Bildungseinheit der 
verschiedenen Typen der Höheren Schulen 
sollte durch eine Betonung des national-deut-
schen Bildungsguts vor allem in den kultur-
kundlichen Kernfächern (Deutsch, Geschichte, 
Religion, Erdkunde, Staatsbürgerkunde) gesi-
chert werden. Darüber hinaus sollte sich das 
altsprachliche Gymnasium dem Kulturbereich 
der Antike, das neusprachliche Realgymnasium 
einem modernen Europäismus (d. h. einer Aus-
einandersetzung mit der westlichen Kultur) 
und die Oberrealschule der Mathematik und 
den Naturwissenschaften widmen. Den drei 
herkömmlichen Schultypen trat die Deutsche 
Oberschule zur Seite, über deren Konzeption 
auch im Reichsschulausschuß mehrfach verhan-
delt worden war. Die Deutsche Oberschule 
schloß in Preußen entweder an die 4. Klasse 
oder als Aufbauschule an die 7. Klasse der 
Volksschule an und führte zur Hochschulreife.

38) Reichsgesetzblatt 1924 I S 74 f 



Preußen hatte die Unterrichtsverwaltungen 
der übrigen Länder bei der Vorbereitung der 
Reform weder zu Rate gezogen noch infor-
miert, wozu es auf Grund der Vereinbarung 
über die gegenseitige Anerkennung der Reife-

zeugnisse verpflichtet gewesen wäre. Dies ist 
recht bezeichnend für die nicht immer glück-
liche Hand der preußischen Unterrichtsverwal-
tung bei der Zusammenarbeit mit den Kultus-
ministerien der übrigen Länder.

VII. Die Konferenz der Kultusminister vom 7. Oktober 1924 
und die Zusammenarbeit im Ausschuß für Unterrichtswesen 
(1924—1933)

Im Reichsministerium des Innern verfolgte 
man die Entwicklung mit Besorgnis. Man sah 
die Gefahr einer wachsenden Zersplitterung 
des deutschen Höheren Schulwesens. Im 
Reichstag wurden Anträge eingebracht, ge-
wisse Grundlagen des Höheren Schulwesens 
reichsrechtlich festzulegen. Schon damals be-
klagten sich Reichsbehörden und Beamte, daß 
jeder Ortswechsel wegen der unterschiedlichen 
Bildungssysteme zu Schulschwierigkeiten der 
Kinder führe. Auch Wirtschaftskreise äußerten 
Bedenken gegen die wachsende Mannigfaltig-
keit der Bildungswege. Diese Entwicklung ver-
anlaßte den Reichsminister des Innern, Dr. 
Jarres, im August 1924, die Kultusminister der 
Länder zu einer Aussprache über die Gesamt-
lage des deutschen Schulwesens einzuladen. 
Im Einladungsschreiben unterstrich Jarres die 
Notwendigkeit, „aus allgemeinen nationalen 
Gründen eine gewis
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se äußere und innere 
Einheitlichkeit der deutschen höheren Bildung 
aufrechtzuerhalten. Wenn diese Notwendig-
keit stets als eine Bedingung der Festigung 
der inneren Grundlagen des Reichs empfunden 
worden ist, so dürfte sie unter den heutigen 
Umständen um so nachdrücklicher .. . ins Auge 
gefaßt werden müssen." ) Als weitere Ver-
handlungspunkte schlug Jarres Fragen der 
Mittleren Reife, der Lehrerbildung, des Privat-
schulwesens und des Reichsvolksschulgesetzes 
vor.

Die Reaktion in den Ländern war unterschied-
lich. Bayern stand der Konferenz zurückhal-
tend gegenüber, gab einem schriftlichen Mei-
nungsaustausch den Vorzug und erinnerte an 
die in der dritten Steuernotverordnung fest-
gelegte „eigene Zuständigkeit der Länder zur 
Regelung ihres höheren Schulwesens" 40). Im 
übrigen zeigte sich Bayern überzeugt, daß die 
Länderverwaltungen bei ihren Schulreformen 
stets Rücksicht auf die Schulorganisation der 
anderen deutschen Länder nähmen, was — wie 
wir sahen — keineswegs befriedigend ge-
schah. Hamburg hingegen begrüßte den Plan 
der Konferenz aufs lebhafteste und wünschte 
eine Koordination des Reichsministeriums des 
Innern in grundsätzlichen Fragen der Schul-

39) Staatsarchiv Hamburg, Akten der Oberschulbe-
hörde, Vorgang 624 b, Bd. I, Schreiben des Reichs-
ministers des Innern vom 6. August 1924 Nr. III 
5542.
40) A. a. O., Schreiben des Bayerischen Staatsmini-
steriums für Unterricht und Kultus vom 4. 9. 1924, 
VIII 30369.

politik. Wenn diese wegfiele, wäre Hamburg 
ganz dem guten Willen Preußens ausgeliefert. 
Auf preußische Initiative kam es zu einer Vor-
besprechung der Minister der größeren Länder. 
Preußens Ziel war es, zusammen mit Bayern, 
Baden, Württemberg, Hessen, Sachsen und 
Thüringen eine gemeinsame Linie zu finden, 
da die Interessen dieser Länder gegenüber 
denen der kleineren Staaten nicht recht zur 
Geltung kämen und diese sich .ihrerseits stär-
ker an die Reichsregierung anlehnten.

Die Konferenz der Kultusminister fand am 
7. Oktober 1924 in Berlin statt. Reichsminister 
Jarres leitete die Besprechungen, denen zeit-
weilig auch Reichskanzler Marx (Zentrum) bei-
wohnte. Die Kultusminister aller Länder, aus-
genommen von Bayern, Württemberg und Hes-
sen, waren der Einladung gefolgt. Diese drei 
Länder waren durch leitende Beamte vertre-
ten. Jarres skizzierte einleitend die schulpoli-
tische Lage aus der Sicht des Reiches. Die 
Weimarer Verfassung erlege der Reichsregie-
rung ein hohes Maß von Verantwortlichkeit 
für die Einheitlichkeit des deutschen Bildungs-
wesens auf. Doch werde das Reich von seinem 
Recht zur kulturpolitischen Grundsatzgesetz-
gebung keinen willkürlichen Gebrauch ma-
chen. Solange die Länder selber die notwen-
dige Einheitlichkeit wahrten, „werde dieses 
Recht nur wie ein Damokles-Schwert über dem 
Bildungswesen der Länder schweben, ohne auf 
sie herunterzufallen." Auf dem Gebiet des 
Höheren Schulwesens habe die Reichsregie-
rung zunächst davon abgesehen, ihr Recht zur 
Grundsatzgesetzgebung zu gebrauchen und an 
die bestehende Tradition der Vereinbarungen 
angeknüpft. Das Reich setze aber voraus, daß 
ihm bei Abschluß und Durchführung von Ver-
einbarungen ein Einfluß zugestanden werde, 
der seiner Verantwortlichkeit für die Einheit-
lichkeit des deutschen Schulwesens entspreche.



Dabei verwies Jarres ausdrücklich auf die thü-
ringische Einheitsschule und die preußische 
Reform der Höheren Schulen, die die Gefahr 
einer für die Einheit des Reichs sehr bedenk-
lichen Zersplitterung des Höheren Schulwe-
sens klar zeigten. Die Wahrung der Einheit 
des Bildungswesens hielt die Reichsregierung 
in folgenden Bereichen für unerläßlich: Dauer 
und horizontale Gliederung der Schule, Typen 
mit Hauptfächern, Bildungsziele und Prüfungs-
wesen, Mittlere Reife, Lehrerbildung und Pri-
vatschulwesen. Zum Zweck der Verständigung 
zwischen Reich und Unterrichtsverwaltungen 
schlug die Reichsregierung vor, einen Aus-
schuß zu bilden, in dem die großen Länder 
ständig, die mittleren und kleineren kollektiv 
und wechselnd vertreten sein sollten. Ein sol-
cher Ausschuß mit einer begrenzten Teilneh-
merzahl dürfte besser arbeitsfähig als der 
Reichsschulausschuß sein.

Nach einer eingehenden Aussprache billigten 
die Minister folgende Entschließung: „Die 
Konferenz hält zur Wahrung der notwendigen 
Einheitlichkeit des deutschen Schulwesens und 
zur Vermeidung gesetzgeberischer Maßnah-
men des Reichs die Einsetzung eines sechs- bis 
achtköpfigen Ausschusses der Unterrichtsver-
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waltungen der Länder unter Vorsitz des Reichs-
ministeriums des Innern für notwendig ..." )

Das Ergebnis dieser Konferenz markiert einen 
Kurswechsel in der Bildungspolitik des Reichs. 
Die Einheitlichkeit im Schulwesen sollte künf-
tig nicht durch Reichsgesetze, sondern durch 
Vereinbarungen der Unterrichtsverwaltungen 
unter Mitwirkung des Reichsministeriums des 
Innern gesichert werden. Ausgenommen von 
dieser Absprache blieb ausdrücklich das Pro-
blem der Gliederung der öffentlichen Volks-
schule, das die Reichsregierung in den folgen-
den Jahren mehrfach gesetzlich zu lösen ver-
suchte.

Am 21./22. November 1924 nahm der Ausschuß 
für das Unterrichtswesen mit einer Sitzung in 
Berlin seine Arbeit auf. Im Unterschied zum 
Reichsschulausschuß vollzog sich seine Arbeit 
von Anfang an auf der Grundlage einer Sat-
zung und Geschäftsordnung. In ihm hatten nur 
die Unterrichtsverwaltungen von Preußen, 
Bayern und Sachsen je einen ständigen Sitz. 
Die Vertretung der übrigen Länder war kol-
lektiv geregelt, und zwar erhielten je einen 
Vertreter:

a) Württemberg, Baden, Hessen;

b) Thüringen, Anhalt, Braunschweig;

c) Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Stre-
litz, Oldenburg, Lippe-Detmold, Schaum-
burg-Lippe;

d) die drei Hansestädte Hamburg, Bremen und 
Lübeck.

Der Ausschuß war in neun Sitzungen bis zum 
Ende der Weimarer Republik auf zahlreichen 
Gebieten des Schulwesens koordinierend tätig. 
Daneben fanden noch eine Reihe von Sonder-
tagungen statt. Mehr als 20 Vereinbarungen — 
allerdings sehr unterschiedlichen Gewichts — 
konnten abgeschlossen werden.

Obwohl laut Satzung solche Angelegenheiten, 
die im Wege der Grundsatzgesetzgebung gere-
gelt werden sollten, zuvor im Ausschuß für 
das Unterrichtswesen zu erörtern waren, ist 
dieser dennoch
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zu ordnen. Die auf Initiative der DVP und des 
Zentrums verabschiedete Novelle von 1927 
durchkreuzte diese Bemühungen. Sie machte 
den Abbau oder die Auflösung privater Vor’ 
schulen von der reichsgesetzlichen Regelung 
der Entschädigung abhängig, zu der es in der 
Weimarer Republik nicht kam. Erwähnt sei 
hier, daß 1925 bei der Erörterung der Grund-
schulnovelle im Reichstag auch der Aufbau des 
Bildungswesens und die Verkürzung der Dauer 
der Höheren Schulen von 9 auf 8 Jahre debat-
tiert wurden.

Der Ausschuß für das Unterrichtswesen war 
um eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen 
Reich und Ländern bemüht. Seine Beratungen 
spiegeln die schulpolitische Entwicklung nicht 
nur im allgemeinbildenden, sondern auch im 
beruflichen Schulwesen. Die Mehrzahl der vom 
Ausschuß vorbereiteten Vereinbarungen gilt 
den Höheren Schulen. So wurde die Deutsche 
Oberschule 1925 versuchsweise zugelassen. 
Bayern schloß sich allerdings dieser Vereinba-
rung nicht an. Die Vereinbarung vom 24. Ja-
nuar 1928 brachte zum erstenmal die gegen-
seitige Anerkennung der Reifezeugnisse von 
Privatschulen. Die Neufassung der Verein-
barung über die gegenseitige Anerkennung 
der Reifezeugnisse vom 25. März 1931 faßte 
die einschlägigen Vereinbarungen der zwanzi-
ger Jahre zusammen. Sie regelte dieses Ge-
biet so eingehend, daß sie in Form eines mehr-
fach veränderten Beschlusses der Kultusmini-
sterkonferenz in der Bundesrepublik bis heute 
fortwirkt.

Ab 1928 wurde die Vereinheitlichung der so-
zialpädagogischen Bildungsgänge für Mädchen 
(Frauenfachschule, W ohlf ahrtspflegerinnen-, 
Kindergärtnerinnen-, Hortnerinnen- und Ju-
gendleiterinnen-Ausbildung) durch Vereinba-
rungen in die Wege geleitet.

Im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise 
gewannen Grundsatzfragen des Berechtigungs-
wesens neues Gewicht. Kam es doch damals zu 
erheblichen Schwierigkeiten bei der Eingliede-
rung von Absolventen der Mittleren und Hö-
heren Schulen sowie der Hochschulen. Erst 
1931 gelang eine Vereinbarung über die Mitt-
lere Reife, die u. a. die bildungspolitische Ab-
sicht verfolgte, den steigenden Andrang zu den 
Höheren Schulen auf Mittelschulen und Fach-
schulen umzulenken.

Ende 1929 veröffentlichte Ministerialrätin Ger-
trud Bäumer aus der Kulturabteilung im Auf-
trag des Reichsministeriums des Innern eine 
Denkschrift über „Schulaufbau, Berufsauslese, 
Berechtigungswesen" — der, soweit sich sehen 
läßt, erste Ansatz einer quantitativen Analyse 

der damaligen schulpolitischen Lage. Gertrud 
Bäumer kam zu dem Ergebnis, daß die Grund-
lagen für eine klare Erkenntnis des Zusam-
menhangs zwischen Bildungswesen und Volks-
wirtschaft durchaus unzulänglich waren. We-
der die Berufs- noch die Arbeitsmarkt- und die 
Schulstatistik ermöglichten eine sichere Schät-
zung des vorhandenen Bedarfs und die Vor-
sorge für diesen Bedarf durch die verschiede-
nen Zweige des Bildungswesens.

Mit durch diese Denkschrift veranlaßt, berief 
Reichsminister des Innern Dr. Wirth eine 
Sachverständigenkonferenz ein, die am 2. Juli 
1930 stattfand und nach Möglichkeiten der Ab-
hilfe suchte, Vorgeschlagen wurde vor allem 
eine Verbesserung der „Auslese" — das hieß 
nichts anderes als deren Verschärfung — und 
eine Neuregelung des Übergangs in die Hö-
heren Schulen. Der Schwerpunkt der Bildungs-
politik sollte auf den Mittelbau des Bildungs-
wesens (Aufbauzüge der Volksschule, Berufs-
und Fachschule) verlagert werden. Ziel war 
eine „Entlastung der Höheren Schulen von un-
erwünschtem Schülerballast. Die Demokrati-
sierung des Bildungswesens, die seit 1920 ge-
fördert worden war, sollte unter dem Ein-
druck der Wirtschaftskrise eingeschränkt wer-
den.

Aus der heutigen Perspektive muten diese 
Versuche der Steuerung der Weiterentwick-
lung des Bildungswesens dilletantisch an. Die 
tieferen sozialen, wirtschaftlichen, psychologi-
schen und politischen Zusammenhänge schei-
nen nicht voll analysiert worden zu sein. An-
dererseits war sich die Reichsregierung der 
politischen Bedeutung dieser Entwicklung 
durchaus bewußt. Davon zeugen die folgen-
den Ausführungen des Reichsministers des 
Innern, Dr, Wirth, bei der erwähnten Konfe-
renz: „Das Heranwachsen eines geistigen Pro-
letariats, d. h. einer im Wirtschaftsleben vor-
aussichtlich nicht verwertbaren Zahl von höher 
gebildeten jungen Menschen, bedeute auch 
eine außerordentliche Gefahr für den Staat, die 
sich schon heute in der Radikilisier
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ung gerade 
dieser Jugend zeige. Der innerste Grund die-
ser Radikalisierung sei in einer gewissen Ver-
zweiflung zu suchen, die sich dieser jungen 
Leute angesichts ihrer eigenen Zukunft be-
mächtige. Maßnahmen, um durch richtige Aus-
lese diese im Staatsinteresse gefährliche Fehl-
entwicklung abzulenken, seien dringend er-
forderlich und unaufschiebbar. Eine dieser 
Maßnahmen sei die Vereinbarung über die 
Mittlere Reife." )  Dieser Ausweg kennzeich-

42) Staatsarchiv Hamburg. Akten der Oberschulbe-
hörde. Vorgang 651 a Bd. I. Niederschrift über die 
Konferenz v. 2. 7. 1930 S. 8.



net die Hilfslosigkeit von Reich und Ländern: 
Mit einer neuen Berechtigung, der Mittleren 
Reife, hoffte man die Expansion der Höheren 
Schulen und Hochschulen zu steuern. Zwi-
schen 1926 und 1931 verdoppelte sich die 
Abiturientenzahl (von 20 683 auf 40 227). Dies 
erfüllte die Unterrichtsverwaltungen mit tie-
fer Sorge. Wie prekär die Lage war, zeigen 
die Beratungen des Ausschusses für das Un-
terrichtswesen über die Einschränkung des 
Zugangs zu den Hochschulen im November 
1931, Im Januar 1932 beriet eine Sachver-
ständigenkonferenz unter Vorsitz des Reichs-
ministers des Innern Groener erneut über 
Berufshilfemaßnahmen für Abiturienten. Da-
bei kamen auch Lösungsversuche wie Werk-
jahr und Freiwilliger Arbeitsdienst zur Spra-
che, Einig war man sich, daß eine große Zahl 
von Abiturienten statt zum Hochschulstudium 
in sogenannte praktische Berufe geführt werden 
sollte. Wenige Tage vor der nationalsoziali-
stischen Machtergreifung drängte Reichsmini-
ster des Innern Bracht die Landesregierungen 
nochmals zur Verschärfung der „Auslese". Das 
berüchtigte Gesetz gegen die Überfüllung 
deutscher Schulen und Hochschulen vom 
25, April 1933, bisher als ein typisches Pro-
dukt nationalsozialistischer Schulpolitik ange-
sehen, kündigt sich also schon in der End-
phase der Weimarer Republik an.

Ein besonderes Problem war die sich seit Mitte 
der zwanziger Jahre immer mehr verschärfen-
de sogenannte „Junglehrer-Not", die öfters 
vom Reichtag aufgegriffen wurde. Schon vor 
Beginn der Wirtschaftskrise wartete allein in 
Preußen die ungewöhnlich hohe Zahl von 
29 000 Lehrern auf Anstellung. Für eine Schul-
reform großen Stils (Herabsetzung der Klas-
senfrequenzen etc,) hätten damals also ge-
nügend Lehrer zur Verfügung gestanden. Die 
relativ bescheidenen Ansätze einer Akademi-
sierung der Volksschullehrerbildung müssen 
auf dem Hintergrund dieses ungewöhnlich gro-
ßen Lehrerüberschusses gesehen werden (wäh-
rend heute die Reform der Lehrerbildung mit 
durch den Lehrermangel herausgefordert wird). 
Auch das Thema Parteipolitik und Schule kam 
mehrfach im Ausschuß für das Unterrichts-
wesen zur Sprache. Anlaß bot eine wachsende 
kommunistische und nationalsozialistische 
Agitation in den Schulen. 'Bei der Eröffnung 
der 8. Sitzung des Ausschusses (Januar 1931) 
beklagte Reichsminister des Innern, Dr. Wirth, 
die zunehmende Politisierung der Jugend. Der 
Ausschuß für das Unterrichtswesen sprach sich 

in einer Entschließung dafür aus, jede Partei-
politik von der Schule fernzuhalten, die partei-
politische Betätigung der Schüler in der Schule 
zu unterbinden und zu verhindern, daß Schü-
ler in der Schule einer parteipolitischen Beein-
flussung ausgesetzt werden. Die praktische 
Wirkung dieser Entschließung dürfte nur sehr 
begrenzt gewesen sein. Denn ein Jahr später 
beschäftigte sich eine Konferenz der Kultus-
minister unter dem Vorsitz von Reichsminister 
des Innern, Groener, erneut mit der Frage der 
Entpolitisierung der Schule. Soweit festgestellt 
werden konnte, war dies die letzte Zusammen-
kunft der Kultusminister mit einem Reichsmi-
nister des Innern vor Beginn der nationalso-
zialistischen Herrschaft. Der Ausschuß für das 
Unterrichtswesen tagte 1932 nicht.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß sich 
der Ausschuß als ein Organ der Zusammen-
arbeit von Reich und Ländern im großen gan-
zen bewährte. Die Zusammenarbeit vollzog 
sich im allgemeinen spannungsfrei. Wenn 
auch mit einem gewissen Erfolg auf Teilgebie-
ten des Schulwesens durch Vereinbarungen 
eine Annäherung der Entwicklungen der Län-
der erreicht wurde, so muß doch festgestellt 
werden, daß das deutsche Schulwesen und die 
Lehrerbildung am Ende der Weimarer Repu-
blik uneinheitlicher waren als bei ihrem Be-
ginn. Die in der Verfassung geforderte Neu-
gliederung des öffentlichen Volksschulwesens 
sowie die Neuordnung der Lehrerbildung ka-
men nicht zustande. Noch immer gab es pri-
vate Vorschulen (wenn auch in sehr begrenz-
ter Zahl), noch immer dauerte die Volksschule 
in Bayern und großen Teilen Württembergs 
nur 7 Jahre. Auch die Berufsschulpflicht war 
sehr unterschiedlich geregelt. Im Höheren 
Schulwesen hatte sich die Zahl der Schultypen 
durch die an sich positiv zu wertende Einfüh-
rung von Aufbauschulen und Deutschen Ober-
schulen weiter erhöht. So gab es in Preußen 15 
Formen neunklassiger Höherer Jungen- und 
neun Arten von Aufbauschulen. In den außer-
preußischen Ländern bestanden 25 verschie-
den Typen von Jungen- und 19 Arten von 
Mädchenschulen. Sicher kann man den Aus-
schuß für das Unterrichtswesen nicht für diese 
Zersplitterung verantwortlich machen. Sie er-
gab sich zwangsläufig daraus, daß das Reich 
seit 1924 die Verantwortung für das Bildungs-
wesen nahezu völlig den Ländern überlassen 
hatte. Der Ausschuß für das Unterrichtswesen 
mit seinen sporadischen Zusammenkünften 
konnte nur ein schwacher Ersatz für eine ziel-
strebige Reichsschulpolitik sein.



VIII. Auf dem Wege zur totalitären Erziehung

Acht Tage nach der „Gleichschaltung" Preu-
ßens durch Papen, am 20. Juli 1932, richtete 
der deutschnationale Reichsminister des In-
nern, Freiherr von Gayl, ein Schreiben an die 
Kultusminister der Länder über die Grund-
sätze der Jugenderziehung. Dieses Schreiben, 
das der Presse übergeben und von der Sozial-
demokratie als Anschlag auf den Schulfort-
schritt, als „Schulreaktion" gebrandmarkt 
wurde, ist bezeichnend für die Staatsideologie 
dieser Reichsregierung. Die Erziehung zu Volk 
und Staat wird als vornehmste Aufgabe der 
Schule proklamiert. Diese Aufgabe soll sich 
abseits von der „parteipolitischen Beeinflus-
sung und Abhängigkeit" vollziehen, in einem 
gewissermaßen neutralen Raum, ausgefüllt mit 
der sich preußisch verstehenden Vorstellung 
vom Staat. Die Sicherung der christlichen Be-
kenntnisschulen wird besonders betont. Zu-
gleich werden jedoch Ziele genannt, die der 
späteren nationalsozialistischen Schulpolitik 
vorgreifen: Erziehung zum Dienst, zur Ver-
antwortung und zur Opferfähigkeit.

Was bei einer nationalsozialistischen Schul-
politik zu erwarten war, kündigte sich spä-
testens seit 1930 deutlich an. Seit Mitte Ja-
nuar 1930 amtierte erstmals ein Nationalsozia-
list als Kultusminister, Dr. Wilhelm Frick (der 
spätere Reichsminister des Innern), in Thürin-
gen. Auf die Vorgänge vom Januar 1930 in 
Thüringen, die fast wie eine Generalprobe zur 
Machtergreifung drei Jahre später erscheinen, 
können wir hier nicht eingehen. Frick verwal-
tete neben dem Volksbildungs- auch das In-
nenressort. In dieser Schlüsselfunktion unter-
standen ihm das gesamte Bildungswesen, die 
Polizei und das Personalwesen. Hitler beauf-
tragte Frick, die „Nationalisierung des ge-
samten Schulwesens" einzuleiten. Was dar-
unter zu verstehen war, umschrieb Hitler wie 
folgt: „Wir werden in Thüringen nunmehr das 
gesamte Schulwesen in den Dienst der Erzie-
hung des Deutschen zum fanatischen Nationali-
sten stellen. Wir werden ebensosehr den Lehr-
körper von den marxistisch-demokratischen 
Erscheinungen säubern, wie umgekehrt den 
Lehrplan unseren nationalsozialistischen Ten-
denzen und Gedanken anpassen." 43 ) Dies 
mußte zu Kollisionen mit dem Reichsministe
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-
rium des Innern führen. Dafür zwei Beispiele: 
Schon nach einigen Wochen kam es zu einer 
Kontroverse zwischen dem Reichsminister des 
Innern, Severing, und Frick wegen der Amts-
enthebung eines Weimarer Gymnasialdirek-
tors. Bald darauf geriet Frick im sogenannten 
Thüringer Schulgebetsstreit )  mit der Reichs-
verfassung in Konflikt. Ohne vorherige Ab-

stimmung mit den Kirchen hatte Frick in einem 
Erlaß Schulgebete bekanntgegeben, die sich 
ganz im Sinne der nationalsozialistischen 
„Weltanschauung" gegen „art- und volks-
fremde Kräfte" wandten und Wendungen wie 
diese enthielten; „Drum mach uns frei von Be-
trug und Verrat, mache uns stark zu befreien-
der Tat" — Wendungen, die, wie Frick im 
Thüringer Landtag zugab, sich gegen Juden 
und Sozialdemokraten richteten. Severings 
Amtsnachfolger, Dr. Wirth, hielt die „Gebete" 
für untragbar, besonders im Blick auf Arti-
kel 148 Abs. 2 der Reichsverfassung, nach 
dem beim Unterricht in öffentlichen Schulen 
darauf Bedacht zu nehmen war, daß die Emp-
findungen Andersdenkender nicht verletzt 
wurden. Als wiederholte Einsprüche des 
Reichsministers des Innern beim thüringi-
schen Kultusministerium erfolglos blieben, 
rief das Reich den Staatsgerichtshof an, der 
am 11. Juni 1930 entschied, daß die Mehr-
zahl der vorgeschlagenen Schulgebete nicht 
mit dem erwähnten Verfassungsartikel ver-
einbar seien. Noch also konnte sich das Reich 
gegen eine derartige nationalsozialistische 
Indoktrination in den Schulen eines Landes 
durchsetzen.
Vor 1933 gelang es den Nationalsozialisten 
außer in Thüringen nur in Braunschweig (ab 
Oktober 1930), Oldenburg (ab Juni 1932) und 
Mecklenburg-Schwerin (ab Juli 1932), den Kul-
tusminister zu stellen und damit Einfluß auf 
die Schule zu gewinnen. Dies änderte sich 
binnen weniger Monate nach der Machtergrei-
fung. Und als der nunmehrige Reichsminister 
des Innern, Frick, Anfang Mai 1933 erstmals 
die Kultusminister der Länder in Berlin ver-
sammelte und vor ihnen das Programm der 
nationalsozialistischen Schulpolitik entwik-
kelte, hatte er es wohl ausschließlich mit Par-
teigenossen zu tun, was auch den Ton seiner 
Rede prägte. Frick steckt die Ziele der künf-
tigen Bildungspolitik ab45): Die bis in die 
Vorkriegszeit reichende „kulturpolitische Fehl-
entwicklung" soll beseitigt und die „Form un-
serer Kulturorganisation mit der wirklichen 
Lage und den Bedürfnissen von Volk und Staat 
in Übereinstimmung" gebracht werden. Ziel 
ist die Festigung der Macht und die Bekämp-
fung „staatsgefährlicher Gruppen unter der 
Schuljugend", insbesondere der Kommunisten.

43) F. Dickmann: Die Regierungsbildung in Thü-
ringen als Modell der Machtergreifung. In: Viertel-
jahrshefte für Zeitgeschichte 14 (1966), S. 463.
44) Der Hergang ist ausführlich geschildert in: Ent-
scheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen. RGZ 
Bd. 129, Anhang S. 9.
45) Christoph Führ, a. a. O. Dokument IV 10.



Die schulpolitischen Bestimmungen der Reichs-
verfassung ermöglichten nach Frick keine ge-
eignete Ordnung des deutschen Schulwesens, 
da in „ihnen die vergangenen Vorstellungen 
vom Sinn der Erziehung und von der Auf-
gabe der Schulen niedergelegt sind". Zur Be-
gründung konnte Frick auf den Partikularis-
mus verweisen, der eine „Buntscheckigkeit im 
deutschen Schulaufbau mit verschuldet hat, 
die zum Gespött des Volkes geworden ist". 
Die „unbrauchbaren Verfassungsbestimmun-
gen" sollen allerdings nicht ausdrücklich außer 
Kraft gesetzt werden. Die nationalsozialisti-
sche Schulreform sollte mit einer Neugestal-
tung des gesamten Unterrichts im Sinne na-
tionalsozialistischer Bildungsziele begonnen 
werden. Die Reform von Organisation und 
Struktur des Schulwesens sollte zwar vorbe-
reitet werden, hatte aber offensichtlich zweit-
rangige Bedeutung. Frick äußerte sich u. a. zum 
Unterricht in Deutsch, Biologie, Leibesübun-
gen etc. Hier bewegt sich Frick völlig in den 
Bahnen von Hitlers Erziehungsvorstellungen 
(Beseitigung liberaler individualistischer Bil-
dungsvorstellungen, Erziehung zur Wehrhaf-
tigkeit, Einführung der Rassenkunde etc.). Bei 
den organisatorischen Reformen sei „keines-
wegs an Uniformität des Bildungswesens oder 
an zentralistische Anordnungen des Reichs" 
gedacht (was durch die weitere Entwicklung 
widerlegt werden sollte). Die Vorbereitung 
der Maßnahmen zur Verwirklichung dieses 
Programms — sowohl in ideologischer wie 
schultechnischer Hinsicht — wurden dem Aus-
schuß für das Unterrichtswesen übertragen, der 
Ende Mai 1933 nach anderthalbjähriger Pause 
zu seiner 10. Sitzung zusammentrat. Sonder-
ausschüsse arbeiteten ein halbes Jahr an Vor-
schlägen für eine Neugestaltung des Schulauf-
baus. Bei der 11. (und letzten) Tagung des 
Ausschusses für das Unterrichtswesen, Mitte 
November 1933, ließ sich eine volle Einigung 
der Ländervertreter nicht erreichen. Schnell 
hatte sich gezeigt, daß die Vereinheitlichung 
eines so großen Sozialkörpers wie des Schul-
wesens ein langwieriger Prozeß war, als zu-
nächst angenommen wurde. Da die politische 
„Gleichschaltung" des Schulwesens inzwischen 
weithin erreicht war46 ), konnte man sich mit 
der schultechnischen Vereinheitlichung Zeit 
lassen.

46) Rolf Eilers: Die nationalsozialistische Schulpoli-
tik. Köln, Opladen 1963, S. 66 f.

Hier sei in aller Kürze die verwaltungs-
und schultechnische Entwicklung der nächsten 
Jahre skizziert, die sich im Rahmen der Zentra-
lisierung der gesamten Verwaltung mitvollzog. 
Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Reichs 
vom 31. Januar 1934 verloren die Länder ihre 

Hoheitsrechte. Damit wurde die durch die 
Weimarer Reichsverfassung geschaffene Struk-
tur einschneidend geändert. Träger der Schul-
hoheit wurde somit das Reich (damit erlosch 
auch die Aufgabe des Ausschusses für das 
Unterrichtswesen). Durch Verordnung wurde 
den Ländern die Wahrnehmung der Hoheits-
rechte im Auftrage und Namen des Reichs nur 
insoweit übertragen, als das Reich nicht von 
seinen Rechten Gebrauch machte. Nunmehr 
war das Reich nicht mehr darauf beschränkt, 
lediglich Grundsätze für das Bildungswesen 
aufzustellen, sondern konnte selbst umfassen-
de und ins einzelne gehende Anordnungen 
treffen. Diese Aufgabe oblag dem am 1. Mai 
1934 geschaffenen Reichsministerium für Wis-
senschaft, Erziehung und Volksbildung, dem 
auch die Kulturabteilung des Reichsministe-
riums des Innern eingegliedert wurde. Das 
neugeschaffene Ministerium wurde in Perso-
nalunion vom preußischen Kultusminister Rust 
übernommen. Mit dem 1. Januar 1935 wurde 
die Vereinigung der beiden Ministerien (Real-
union) eingeleitet. Dem Reichsministerium wa-
ren die Unterrichtsverwaltungen der Länder 
teils nachgeordnet, teils unmittelbar unter-
stellt. Erst jetzt begann eine umfassende schul-
technische Vereinheitlichung. Stichwortartig 
sei an die drastische Reduzierung der Schul-
typen der Höheren Schulen, die Vereinheitli-
chung der Schulpflicht (Reichsschulpflichtge-
setz vom 6. Juli 1938) und die Neuordnung 
des beruflichen und technischen Schulwesens 
erinnert. Es bedürfte einer besonderen Unter-
suchung, um das bis zum Ende der national-
sozialistischen Herrschaft erreichte Maß an 
Einheitlichkeit im Schulwesen festzustellen. 
Wir konnten in dieser Skizze nur andeuten, 
wie politische Gleichschaltung und schultech-
nische Zentralisierung aufeinander bezogen 
sind, wenn sie sich auch in einer zeitlichen 
Phasenverschiebung vollzogen.

Die von der Weimarer Verfassung beabsich-
tigte Balance zwischen Reich und Ländern, 
der Versuch, unitarische und föderalistische 
Strukturen miteinander zu vereinen, wurde 
durch einen Zentralismus abgelöst, der Frei-
heitsträume für schulpolitische Entscheidungen 
nicht mehr gestattete. Zentralisierung und 
Durchsetzung der totalitären nationalsoziali-
stischen Vorstellungen von Erziehung sollten 
dem gleichen Ziel dienen, der dauernden 
Sicherung der nationalsozialistischen Herr-
schaft.



IX. Schlußbetrachtung

Die Untersuchung der Zusammenarbeit von 
Reich und Ländern im Reichsschulausschuß 
und im Ausschuß für das Unterrichtswesen gab 
uns Aufschluß über Grundfragen der Schul-
politik in der Weimarer Republik. Auf die 
verschiedenen Phasen der Zusammenarbeit 
und die Schwerpunkte der schulpolitischen 
Auseinandersetzungen brauchen wir nicht 
nochmals einzugehen. Deutlich wurde, daß das 
schulpolitische Spannungsverhältnis zwischen 
Reich und Ländern erst auf dem Hintergrund 
des Reichsschulgedankens voll verständlich 
wird. Die 1848 zuerst erhobene Forderung 
nach einem Reichsschulgesetz und einem 
Reichsunterrichtsministerium begann sich nach 
dem Zusammenbruch von 1918 durchzusetzen.

Uber die in der Weimarer Verfassung vor-
gesehene Kompetenz des Reichs zur Grund-
satzgesetzgebung in Schul- und Hochschul-
angelegenheiten hinaus lief die Entwicklung 
auf die Schulhoheit des Reiches und jene 
Union zwischen dem preußischen Kultusmini-
sterium und den für Schulfragen zuständigen 
Reichsstellen zu, wie sie C. H. Becker 1932 
vorgeschlagen hatte. Dieser bestechend kon-
sequente Vorgang wurde durch den krisen-
haften Verlauf der Schulpolitik der Weimarer 
Republik besonders beschleunigt.

Entgegen den Erwartungen von 1919 gelang 
es dem Reich nicht, ein nationales Erziehungs-
ideal zur Geltung zu bringen. Die Schulbestim-
mungen der Reichsverfassung, die als „Mittel 
des geistigen Wiederaufbaus und der inneren 
Gesundung Deutschlands" gedacht waren, blie-
ben großenteils auf dem Papier, obschon sich 
die Reichsregierung noch 1924 der Bedeutung 
eines „einheitlich aufgebauten, von einheit-
lichem Geiste erfüllten Bildungswesens für 
die politische, wirtschaftliche und kulturelle 
Kraft der Nation" bewußt war. Ergebnis der 
an pädagogischen Ideen und Schulversuchen 
so reichen zwanziger Jahre war letzten En-
des eine wachsende Zersplitterung in Schule 
und Lehrerbildung — eine Entwicklung, die es 
den Nationalsozialisten erleichterte, die von 
ihnen eingeleitete ideologische Gleichschaltung 
und die schulorganisatorische Vereinheitli-
chung zu begründen.

Die Faktoren, auf die der krisenhafte Verlauf 
der Schulpolitik in der Weimarer Republik mit 
zurückgeführt werden muß, sind:

1. Das Mißlingen eines Ausgleichs der schul-
politischen Zielvorstellungen der drei Ver-
fassungsparteien auf der Grundlage der 
Verfassungsbestimmungen. Schon bald nach 
Verabschiedung der Verfassung traten die 
alten Gegensätze zwischen dem Zentrum, 
der Sozialdemokratie und den Demokraten 
erneut voll hervor.

2. Die Problematik der Kompetenz des Reichs 
zur Grundsatzgesetzgebung in Schul- und 
Hochschulfragen: Wie weitreichend sollten 
die „Grundsätze" sein und wo begann und 
wie breit war der Spielraum für Einzel-
regelungen durch die Länder?

3. Die ungeklärte Frage der Finanzierung der 
Reformen: Bei allen Reichsschulgesetzent-
würfen spielte — jeweils mit unterschied-
lichem Gewicht — die Frage eine Rolle, nrer 
die Kosten der Reformen zu tragen habe. 
Dieses Problem blieb bis zum Ende der 
Republik ungelöst.

Die Bündelung dieser Krisenfaktoren führte 
dazu, daß von einer konsequenten, planmäßi-
gen Reichsschulpolitik, die die Verfassungsbe-
stimmungen schrittweise verwirklichte, seit 
1920 keine Rede mehr sein konnte. Die unter 
Patronage des Reichs eingeleitete Zusammen-
arbeit der Kultusministerien der Länder bot 
nur einen schwachen Ersatz für eine Reichs-
schulpolitik. Vereinbarungen der Länder konn-
ten nur bedingt Grundsatzgesetze ersetzen. 
Zentrale Fragen wurden ausgeklammert. So 
brachte die Zusammenarbeit der Länder zwar 
gewisse Angleichungen auf Teilbereichen des 
Schulwesens. Die in der Verfassung vorgese-
hene Schulreform ließ sich aber auf diesem 
Wege nicht durchführen.

Es würde den Rahmen dieser Untersuchung 
sprengen, von hier aus einen Ausblick auf die 
Jahre nach 1945 in beiden Teilen Deutschlands 
zu wagen. Unbestritten ist wohl, daß nach der 
Katastrophe von 1945 in Ost wie West ver-
sucht wurde, schulpolitische Erfahrungen und 
Konzeptionen der Weimarer Republik für den 
Wiederaufbau fruchtbar zu machen. Hier 
drängt sich eine Frage aus der Perspektive 
der weiteren Entwicklung des Schulwesens in 
der Bundesrepublik auf: War man sich damals, 
als man sich im Westen schulpolitische Lösun-
gen der Weimarer Republik zum Vorbild 
nahm, bewußt, daß und woran diese Schul-
politik gescheitert war?


